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TanzfesteauchnachdemFasching.DerAschermittwochhatdieTanzlust
in Wiennicht merklich beeinflusst .Vom17 .Februar biseinschliesslich

3 .MärzsindbeimWienerMagistrat1398Einzelfesteangemeldetworden.
IndieserZahlsinddieregulärenTanzveranstaltungenbeidenFünfuhr¬
Tees ,in Konzertkaffeehäusern,BarsundNachtlokalenaller Artnicht
inbegrüffen ,Es handelst sich dabei nur umEinzelveranstaltungen ,die
vorwiegendvonVereinendurchgeführtwerden .AufdenTagentfallenalso
imNachfaschingrundhundertFesteundauchgegenwärtigistnochgar
kein Abflauenin der Hochkonjunkturdes Tanzeszu verzeichnen .Inden

MonatenJännerundFebruar1925wurdenbeimMagistrat5169Einzel-¬
festeangemeldet,in denbeidenerstenMonatendesheurigenJahres
wareneshingegen5859.
KeineGemeinderatssitzung.InderkommendenWochehältderWienerStadt-¬
senatkeineSitzungab .AuchderGemeinderatwurdenichteinberufen.
So
AusnahmenvomLadenschlussundvonderSonntagsruhe.Miteinersoeben
verlautbartenVerordnungwurdenfürdasJahr1926imWarenverschleissemitanderenWarenalsLebensmittelndieSiebenUhrLadensperrewährend
derFrühjahrs - undHerbstmesse,amKasamstag,amPfingstsamstag ,anden
fünfletzten WerktagenvorWeihnachtenundamSylvestergestattet .Im
LebensmittelkleinhandelkönnendieGeschäfteandenvorgenanntenTagen
bisachtUhrabendsoffengehaltenwerden.DerVerschleissvon
ZuckerbäckerwarenundZuckerwarenkannanMontagenundFreitageninder
Zeitvom7 .Junibis15 .August1926bisneunUhrabendserfolgen.

EineweitereVerordnunggestattetdieSonntagsarbeitwährend
der Messe auf Messegelände und in den MessegebäudenimLebensmittel¬

kleinhandelin derZeit vonhalbzehnUhrvormittagsbis ein Uhrnach¬
mittags und von zwei bis halb sieben Uhr nachmittags ,imGrosshandel

mitsonstigenWarenvonhalbneunUhrvormittagsbiseinUhrnachmittags
undvonzweibishalbsechsUhrnachmittags.
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StädtischeBeratungsstellefürNerven-undGemütskranke .Am11 .März
beginntdieseneueStelleihreTätigkeit ,dieSprechstundenfindenan
jedemBonnerstaginderZeitvon4-6UhrnachmittagsimGebäudedes
Wohlfahrtsamtes. ,Rathausstrasse9 ,II .Stiegestatt .

DieBeratungsstellewirdzunächstallen psychopatischenund
geisteskranken,beziehungsweisegeisteskrankgewesenenPersonenzugäng-¬
lich sein ,diesichauseigenemveranlasstsehen ,RatundHilfeinirgend
einerAngelegenheitzusuchen .Resgleichenwirdsie dennächstenengehö¬
rigengeistigabnormerPersonenallerArtzugänglichsein .Ausserdem
werdenihr psychopathischeundgeisteskrankePersönenvonder
psychiatrischenKlinikundderHeil -undPflegeanstalten,fernersei-¬
tensderstädtischenBehördenundsonstigerStellenzurBeratungzuge-¬
wiesenwerden .AerztlicheBehandlungwirdnichtgewährt.

e
ntfallendeSprechstunde.AmMontag,den8 .März1926entfälltdie
SprechstundebeimstädtischenBaureferenten,amtsführendenStadtrat

Siegel .
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